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Neues helvetisches T a g b l a t t.

Herausgegeben von Escher und Ustert, Mitgl. der gesezg. Rathe.

Band II. Nra. LXXXV. Beru, den is. Febr. 5so». (?9. Pluviôse VIII.)

G e s e z g e b u ng.

Großer Rath, t z. November.
(Fortsetzung.)

Leg! er bedauert, wenn die Patrioten keine
Gerechtigkeit erhallen können; aber diese etwas
altmomiich und nicht licbrcichrcvublikanisch ab-
getaßte Bittschrift kann er nicht unterstützen,
weil sie uns zu Richtern machen will. Ich so-
derc, ans das Gcsez begründet, die Tages-
ordnung über diese Bothschaft mit ihren Bitt-
schriflcn.

Carmintran will eine Commission zur Un-
tcrsuchung dieser Vorschläge niedersetzen, und sie

zu baldigem Gutachten auflodern.
Anderwerth findet diese Botbschaft sehr

seltiam, indem wir derselben zufolge ein Gesez
aufheben müßten, welches nun schon seit einem
Jahr hätte in Ausübung gebracht werden sollen.
Durck eine Verweisung dieses Gegenstandes an
eine Commission, würde das Recht der Pat.io-
ten wieder auft neue vcr-cgert; ich fodere daher
Tagesordnung über diese Bothschaft, auf un-
ftr leztiahriges Gcsez begründet.

Sch lumps ist auch über diese Bothschaft
verwundert; wnin er im Fall gewesen wäre, so
würde er die «ache in kurzer Zeit an Berd
gekracht haben. Da aber in einigen Cantoncn
die Prozeßkosten groß sind, und die Prozesse lang-
wcilig, ,o will er nur aus diesem Gesichtspunkt
den Gegenstand zur Untersuchung, drx Möglich-

So wie ich die Angelegenheiten der Interims-
Regierung an den Richter wies, weil sie ganz
richterlich waren, so muß ich auch hier, weil
die Anwendung der Grundsätze nicht nach dem
Ansehen der Person statt haben, sondern nach
der Gleichheit des Rechts geschehen soil, auch
diesen Gegenstand an den Richter weisen. Man
sagt, der Rechtsgang sey langwierig: freilich ist
dieses traurig genug; aber alle Bürger, die
Rechtssachen zu besorgen haben, leiden die glei-
ehe Unbequemlichkeit, und also können wir die-
sen Patrioten nicht ein eignes Recht machen.
Die Tribunalie» sollen partheiisch seyn — Hier-
wiser haben wir die Gesetze, durch die solche
Tribunalicn ausgesch'agen werden können. —
Die Patrioten sind arm, und der Rcchrsgang
kostbar? In diesem Falle kann man Zeugnisse
von Armuth nehmen, und unentgcidlich Gcrech-
tigkci.svflcge erhalten. Also haben wir hierüber
uicbts zu verfügen, und müssen zur Tagcsord-
N'.mg gehen.

Billeter will, im Fall die Tagesordnung
angenommen wmde, das Direktoriuni einladen,
umer leftiähriges Gcsez in Vollziehung ui bringen.

Man geht, auf das Gesez begründet, zur
Tagesordnung.

Die Versammlung bildet sich in geheime
Sitzung.

Senat, gz. Nov.
Präsident: Lütht v. Langn.

Der Namensaufruf wird vorgenommen; ohnekeir di- o
> )voom.u>- ^er mamensaumif w.rv vorgenommen; obm

sionwà
-bchkur.cn, cn, e-ne Commissthiaub finden sich abwesend: Bay, Bergen

- iBuxdorf, Devcoev, Falss, Frasca, Frossarh

Achilla! uns die Leiden der >
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Der Beschluß, die Interimsregierung des
Cantons Zürich betreffend, wird verlesen.

Auf Fuchs Antrug wird derselbe an eine
Commission gewiesen, die durchs Scrutinium
ernennt wird; sie soll in fünf Tagen berichten,
und besteht aus den BB. Lüthi v. Sol., Re-
ding, Cart, Crauer, Lüthard.

Der Beschluß über die Vcttheilung der Ein-
quarticrungcn nach dem Vermöge» der Bürger
wird verleftn.

Zäsiin räch zu Untersuchung durch eine
Commission. Dieß wird beschlössen; sie soll in
drei Tagen berichten. Der Präsident ernennt
m dieselbe: Zäsiin, Obmaun, S tapfer.

Durch eine Bothschaft beantwortet das Di-
rektonum eine Anfrage wegen der Wache der
zeftzgrbendcn Räthe dahin, baß tiefe Waekv
nie Befehl erhalten hat, die Stadt zu verlassen.

Burkard erhält für 5 4 Tage Urlaub.

Großer Rath, 5 4. November.
Präsident: Koch.

Bäsler stöbert, daß die zur Untersuchung
der Verbalvrozesse der Wahlversammlungen nie-
dergeftzte Commission in drei Tagen ihr Gut-
achten vorzulegen beauftragt werde.

Lacoste zeigt an, daß heute die Commission
ihr Gutachten vorlegen werde.

Lacoste zeigt an, daß im Gemeindehaus
von Bern, wo ter große Rath seine Sitzungen
hielt, sich ein Zimmer für die Weibcl vorfindet,
welches man ihnen übergeben kann, wenn die
Versammlung dieses genehmigt. Dieser Antrag
wird angenommen.

Anderwerth. Lczte Woche ist über die
Auszahlung ter Besoldungen der geftzgedenden
Räthe ein Gest; in geheimer Sitzung gemacht
worden; ich fodere, daß die Commission, welche
uns jenen Vorschlag machte, beauftragt werde,
auch in Rüksicht der Auszahlung der Besold»«-
gen für die übrigen Beamten der Republik, eben-

sails ein Gutachten ehestens vorzulegen.
Dieser Antrag wird angenommen.
An verwerth, im Namen einer Commis-

sion, legt folgendes Gutachten vor:
An den Senat.

Der große -Rath hat die Vothschaft des Voll-
ziehungsdir.kionmns vom s. Wintermonat 57sssRcchte dadurch Eingriffe gcioan, daß

in Erwägung gezogen, worin dasselbe den Vor-
schlag macht, ein Strafgcsez in Betreff des un-
term 8. Bxachmonat 5 799 geftz'ich beschlossenen
Darleihens der Gemeinden und Corporationen
zu entwerfen, und nach angehörtem Gutachten
der darüber ernannten Commission, nach erklär-
ter Dringlichkeit

beschlossen:
i. Die Betreibung des durch das Geste; vom

s. Vrachmonat 5799 den Gemeinden und Cor-

vorationen «ui gelegten Anleihens, soll auf die in

dem Gescz vom i. Heumonat 5799 festgesezte

Weise geschehen.
Es b.cidt in einem solchen Falle den Ge-

meiudcu und Corporationen der Regreß gegln

diejenigen vorbehalte. welche die Bezahln»;
dieses Anleihens über den bestimmten Termin
verzögerten, und diese Betreibung dadurch

veranlaßten.
Ä. Gegen diejenigen, welche bei diesem An-

leihen falsche Angaben oder wirklich offenbaren

Betrug sich zu Schulden kommen liessen, ßft

die in dem 2 t. Ars. des Gesetzes vom 5. HL/
dung 5799 bestimmte Straft ftstgesezr seyn.

4. Gegenwärtiges Gescz soll gedruckt, und in

der ganzen Republik bekannt gemacht werden.

Cartier fodert, daß dieses Gutachten für

zwei Tage auf den Kanziemsch gelegt werde.

Anderwerth beharret auf der unbedingt:»

Dringlichkeit, weil es endlich einmal Zeit
dem Staat die schon durch die Gesetze ststê
ten Auflagen eingehen zu machen, weil d>t At-

publik an allem Mangel leider.
Die Dringlichkeit wird erklärt, und dcs vuie

achten paragraphweise und ohne EinwendM
angenommen.

Folgende Bothschgft der Direktorium» wir>

vcr.csen:

Das Vollziehung» - Direktorium der htlvct'.iche^
einen und unchcildarcn Republik, an

gcftzgcbenden Räthe.

Bürger Gesczgeber!
Verschiedene Gemeinden stellen dem

rium vor, die alten Regierungen habe» "
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Waldungen zueigneten, über deren Eigenthums-
Recht zwischen ihnen und den Gemeinden Streit
obwaltete, oder auch, daß sie die Waldungen
andern Gemeinden zuerkannten, die mit den
ersten hierüber im Prozeß lagen. Sie verlangen
wegen eines solchen Ausspruchs entweder Ent-
schädigung, oder wohl auch gänzliche Zurükstest
lung ihrer alten Nntzniessung.

Bevor das Direktorium in die Untersuchung
solcher Fodcrungcn eintreten kann, glaubt es,
daß vorher drei allgemeine Fragen müssen auf-
gelöst werden, deren Auflösung ausschliessend der
gesezgebcndcn Gewalt zukömmt, weswegen es
die Ehre hat, diese Fragen Ihnen vorzulegen:

Soll die Regierung und kann tue vollziehende
Gewalt solchen Fodcrungcn Cchör geben, und
denselben entsprechen?

Ist die Regierung zur Entschädigung derieni-
gen verpflichtet, welche durch förmliche Akten
der ehemaligen Regierung, Unrecht und Verlust
gelitten haben?

Bis auf welche Epoche muß diese Verpflich-
tung zurükgchen, und über was für Gegenstände
soll sie sich erstrecken?

Belieben Sie, BB. Gestzgeber, Fragen von
sc> hoher -Wichtigkeit in reife Berathschlaguuq
zu ziehen. -, »

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vollz. Direkt,

-v m Savary.Im Name» des Direkt, der Gc». Sekr.
Mousson.

Schon ist eine Commission übsr
ahnliche Gegenstände be, Anlaß der Foderuna
der Gemeinde Aigle auf die zu den Salzwcrkcn
benuzten Waldungen medcraesezt worden. Ich
begehre Verweisung dieser Borhschaft an diese
Commission, um ehestens ein Gutachten vor-
zulegen. ^

Cartier. Die alten Reàmaen b-àsehr viele Walder sich gewaltthätig zugeeignet.Ich fo-ere eine neue Commission über diesenGegenstand, weil die von Preux angeführte Com-
Mission einen b.csscn Lokal/all zu untersuchen hatCarrard stimmt Cartier um so mehr bei'
da die erste Commission aufgelöst worden ist

"î froh, daß die alte Con.misswn
ankgesoden ist, und wünscht, daß wir keine

neue übsr diese« Gegenstand ernenne» : des»
mit welchem Recht wollen wir die durch die
alten Richter beendigten Prozesse wieder auft
neue untersuchen lassen? und welch eine furch-
terliche Arbeit würden wir dadurch allen össcnt-
lichen Beamten der Republik aufladen? Ueber-
dem sind die Waldungen weit zwetmäßigsr be-
sorgt, wenn sie in den Händen des Staats sind-
als wenn sie den Gemeinden gehören; und melk
sind diesen leztern Benutzungsrechte zugesichert,
die thuen vortheilhaster sind, aiS wenn sie wirk-
liches Eigenthumsrecht besäßen. Ich fodere als»
Tagesordnung über diese Bothschast, weil allfäl-
iige Rechtsansprachcn, die in den noch beste-

senden Gesetzen gegründet sind, vor den Richter
gehören.

Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende B»ch-
schaft:

Das Vollziehungs - Direktorium der helvetische«
einen und untheitbaren Republik, an die
gesezgebcnden Räthe.

Bürger Gesezgeberl
Ein gewisser Daniel Scboler hatte sich bei

den HülfStruppen der ersten Halbbrigade durch
einen andern ersetzen lassen, dein er deßwegen
einen gewissen Ersäz bezahlen mußte. Hernach
verleitete er eben diesen Rekruten zur Entwei«
chung von seinem Corps, und zum Eintritts
unter die neuen helvetischen Bataillone; um ihm
das Ausreisten aus dem ersten Corps zu erleich-
tern, verschaffte er ihm die Mittel zur Veräus-
strung seiner Uniform, und zum Ankaufe vo«
Indern Kleidern. Hierauf wurde der Mann ge-
fänglich vor ein Kriegsgericht gezogen. Nach-
dem dieses Gericht den Prozeß untersucht, und
die Thatsachen ins Klare gesezt halte, sah es
sich in Ermanglung eines Gesetzes, das ihm zur
Grundlage dienen sollte, zur Aufschiebung des
Endurthcils genöthigt.^ Der c,re Artikel von dem
ersten Abschnitte des Straf-Codcx verhängt gegen
Falschwerbcr nach dem Auslande die To-
dcs-Strafc; aber über die Falschwerdercn nach
dem Innern schweigt dieser Codex. Das Di-
rektonum ladet Sie also ein. Bürger Gesezge-
der, diese Lüke in der'Gestzgebnng auszufüllen.
Ohne Zweifel berathschlagen Sie über diesen Gc»
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gensiand mit Dringlichkeit; da von seiner Ent-
scheidung das Schiksal eines Bürgers abhängt.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des Vvllz. Direkt.

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

Mon sso n.

Gmür will zwar gerne diese Lücke für die
Zukunft ausfüllen, begreift aber nicht, daß das
Direktorium ein solches Gesez auf diesen schon
geschehenen Fall anwendbar machen will; er
federt also Verweisung der Bsthschaft au die
M iirärkommission. ^

Secretan ist Gmürs Meinung, und fodert
daher, daß man ganz einfach über diese Beth-
schaft zur Tagesordnung gehe.

Koch stimmt bei, doch wünscht er auch Mit-
thcilung dieser Bothschaft an die Militarism-
mission, welche mit einem Strafodex für die

Truppen gegenwärtig beschäftigt ist.
Escher ist ganz Secrctans Meinung, indem

die Militärkomntission nun schon auf diesen Ge-
gcnstand aufmerksam gemacht wurde.

Hub er stimmt Koch bei, dessen Antrag an-
genommen wird.

Cartier, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor:

An den Senat.
Nach angehörter Vorlesung der Protokolle der

Wahlversammlungen der Kantone Aaraäu, Bern,
Fryburg, Luzern, Oberland und Waldstältcn,
und auf den Bericht seiner darüber niedcrgcsez-
ten Commission,

In Erwägung, daß gegen die genannten Wahl-
Versammlungen keine Klggen eingegangen sind;

In Erwägung, daß, laut den Verdalprozcsscn,
die Constitution und das Gesez vom 6ten Sept.
bei diesen Wahlen genau befolgt worden sind;

Hat der große Rath, nach erklärter Dringlichkeit,
b e sch l o sse n:

Die von den Wahlversammlungen der Kan-
tone Aargäu, Bern, Fryburg, Luzern, Obers
land und Maldstätten getroffenen Wahlen für!
gültig zu erklären.

Secretan glaubt, wir haben wohl das
Recht, zu untersuchen, ob die Wahlversamm-
lungeu konstitmionemäßig und geftzlich gehandelt
haben; allein die Wahlen selbst haben keine Art
von Bestätigung voll uns nöthig, weil die Wahl-
Versammlungen über uns sind, und unmittelbarer
Vas Volk vorstellen. D.a nichts gegen diese Wahl-
oersammltmgen einzuwenden ist, so haben wir
auch keinen Beschluß darüber zu fassen. Er
wünscht daher, einzig zu erklären, daß weder

etwas institutions- noch geftzwidrigcs in diesen

Vcrbalpeozcssen enthalten sey.

Cartier. Wir haben einen ganz ähnlichen

Beschluß zur Bestätigung des Vcrdalprozcsscs des

Cantons Leman genommen, warum willen wir

nicht auch über diese das Gleiche thun dürfen?

Ich beharre auf dem Gutachten.
Carrars. Die Wahlversammlung des Le-

mans hat einige unausweichliche Unregelmäßig-
keilen begangen, darum ist ihr Verba vrozcß de-

stätigt worden; allein, wenn hier nichts ähnli-

ches vorhanden ist, so stimme ich Scerclan del.

(Die Fortsetzung folgt.)

An die Abonnenten des helvet. Tagblattes.

Die wichtige Epoche des 7. Januars war

die Ursache der gänzlichen Unterbrechung dcv

helvet. Taqdlattes, dessen fehlende Numcw
noch die Abonnenten erhallen. An
des Tagblattcs trat mit jenem Tage d>w m >

republikanische Blatt, das die Verhandlung
der Regierung von jenem Tage linimlcrbromc.,
wie bisher das Tagblatt, liefert. Taachw N'

scheinen, wie bisher, 2 Nnmern im
des schweizerischen Rcoubl.kancrs. ^chNnmc
kosten portofrei in der gamcn Schweiz her

8 I.iv. cle 8rn55e. Man übennirt sich >n ^
bei der Fischerischen Zcimngs'Erpcdilion, c

bei jedem nächstqclegencn Post-Bureau.^
Da die noch fehlenden Nlimcrn des t

tes alle Vcrhandlimgen der Regierung ^
sen werden, 10 soll ein Supplement von m

^af
.?6 bis äo Numcrn nachgcl'eftrc
das inan sich, wie beym republikanischen ^
für 3 istv. abonnirt.
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G e s e z g e b u n g.

Gro»ßcr Rath, aä. November.
Fortsetzung.

Hub er stimmt Sccrctan in so weit bei-, daß
er bestiinmcn will, weil nichts gcsttz- und kon-
stitutionswidriges vorgefallen sey, so werven die
Wahlen für gültig erklärt.

gültig erklärt, nicht aber stibtectiv bestätigt, wcl-
ches Leztere einzig die Souvcrainität des Volks
verletzen würde.

S e crelan beharret nochmals auf seined Mei-
nung: denn wenn diese Wahlen durch ein Gefez
bestätigt werden müssen, wie soll es dann gehal-
ren senn, wenn wir diese Wahlen bestätigen,
und hingegen der Senat unsern Beschluß ver-
wirft? höchst gefährlich würde ein solches Ve-

Sccretan beharret ganz auf seinem Antrag, nehmen seyn, indem durch ungleiche Beurthei-
und bemerkt, daß die Wahlversammlung desssmg in den beiden Räthen die Wirkung der
Lemans wirklich die Bestätigung foderte, welcheslWahlen des Volks eingestellt würden, weil kein
uns durchaus kein Recht giebt, über die Arbci-höherer Richter vorhanden wäre, hierüber endlich
ten der Wahlversammlung abzusprechen; und ^ ^ ' —-
daß uns der Senat hierzu einlud, war ganz kon-
strtutionswidrig, weil er uns nichts vorzuschla

abzusprechen, und also die grösie Verwirrung
daraus entstehen konnte.

i-ßM. Wî? MÄKüü ZMW
,en ; er ^weigerte sich, dieses zu thun, weil sieanders zu thun, als zu erklären, daß nichts ge-

sezwidrigcs in diesen Wahlen gefunden wurde.
Hu der beharret auch auf seiner Meinung,

weil, wenn wir die V-rbalvrozesse nicht für gül

noch nicht gutgcheissen sind, und hierm hatte
er völliges Recht, und also ist keine Art von
Verletzung der Constitution in seiner Aussoderung
an uns, die einzig in Anzeige der Gründe dertig erklären können, wir sie auch im Fall yömVerwerch.m

gene Auàrnna "an àUnregelmMgkcit nicht fur ungültig erklären könn- bestund Wir streiten sur einen SU ài dr
^bunden"'..)"' '"'lhwmoig mtt dem andemSeeremus^Memu^ mW^Ä Wân

D r s n r s stimmt idadurch gutgcheijüm werden, daß 'vie über die-

T l o r NI u.d^^?drr j^lben stillschweigen, da wir im Fall rem Un-Lchorin will d.e Rc.)te des Volrs nicht ver-!richt!gkeit hingegen bestimmt verwerfen wmdenà ^s«MA-i
güttig seyen o'er nicht

S^rostcnen Wahlen ron die,er stilllchweigenden Guthcissung ausschlies-

Cnstor wll !rKn, daß, weil nichts à "rußten i.M das Vor.clstagsrecht hier-

widri,es oorg s.Ucn sen, diese Wahlen kür gültig
erkannt und erklärt werden; übrigens loot erSccretans Eifer für die Voiksstnwcraimtät

Cartier beharret an; ftincm Gutachten ans
dir'M ^ng'lütrten G-ündcn: denn
e>e Wahlen werden nur im Allgemcincn für

über geben, welches Beides gleich konstilutiovs-
widrig wäre: denn der Fall könnte sehr leicht
eintreten, daß der große Rath geneigt wäre,
diese Wahlen stillschweigend git-uheissen, daß
aber der Senat ganz anderer Meinung wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)
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